
Anlage 5

Verfahrenserhebung

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Satzart A. Schlüsselzahl B. Schlüsselzahl C. Laufende

Amtsgericht des Gerichts der Erhebungs- Nummer der

einheit

D. Geschäfts-

nummer

RZ Jahr

P. Die Entscheidung in der Ehesache/Lebenspartnerschaftssache W. Tag der Rechtskraft

lautet auf des Beschlusses 062

1. Scheidung/Aufhebung der Lebenspartnerschaft nach Tag Monat Jahr

1.1 vor einjähriger Trennung 040  01

1.2 nach einjähriger Trennung 02 X. Geburtsdatum

1.3 nach dreijähriger Trennung 03 Antragsteller 063

1.4 auf Grund anderer Vorschriften (soweit nicht Nummer 3) 04 Tag Monat Jahr

2. Abweisung des Scheidungs-/Lebenspartnerschafts-

aufhebungsantrags Antragsgegner 064

2.1 nach § 1565 Absatz 2 BGB/§ 15 Absatz 2 Satz 1 LPartG Tag Monat Jahr

(vor einjähriger Trennung)

2.2 nach § 1568 BGB/§ 15 Absatz 3 LPartG (Härteklausel) 06 Y. Datum der Eheschließung oder 065

2.3 aus anderen Gründen 07 der (vorausgegangenen) Begründung Tag Monat Jahr

der Lebenspartnerschaft

3. Aufhebung der Ehe/der Lebenspartnerschaft nach

§ 15 Absatz 2 Satz 2 LPartG Z. Zahl der lebenden gemeinschaftlichen

4. Feststellung des Bestehens oder Nicht- Kinder unter 18 Jahren 066

bestehens einer Ehe/Lebenspartnerschaft 

5. Abweisung des Antrags (soweit nicht Nummer 2) 10 ZA. Für die Bestimmung des Gerichtsstands

maßgeblicher Aufenthalt (Kreis, Stadt) der

Nur in Ehesachen ausfüllen! Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 067

U. Das Eheverfahren ist betrieben worden von

1. der zuständigen Verwaltungsbehörde 060 1 ZB. Staatsangehörigkeit (Anlage 15)

2. der Ehefrau Antragsteller 068

(ohne Zustimmung des anderen Ehegatten) 

3. der Ehefrau Antragsgegner 069

mit Zustimmung des anderen Ehegatten 

4. dem Ehemann

(ohne Zustimmung des anderen Ehegatten) 

5. dem Ehemann ZD. Geschlecht Antragsteller Antragsgegner

mit  Zustimmung des anderen Ehegatten 1. weiblich 092 1 093 1

6. beiden Beteiligten 6 2. männlich 2 2

3. Varianten der Geschlechtsentwicklung 3 3

(Tag) (Name, Amts- und Dienstbezeichnung)

(die nicht in erster Instanz rechtskräftig geworden sind)

für rechtskräftige Beschlüsse in Ehesachen sowie Lebenspartnerschaftssachen

nach § 269 Absatz 1 Nummern 1 und 2 FamFG
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Abteilung fortlaufende Nummer
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